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Kein Amtsblatt im Briefkasten ...?  
Bitte ab sofort telefonisch melden unter:

03588 2945172 beim WEITBLICKVERLAG.

Kostenlose Mehrexemplare liegen an mehreren Verteilstellen 
in den Gemeinden aus – siehe Impressum auf Seite 5.

Amtliche   
Bekanntmachungen

des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/ 
Neiße und der Gemeinden Horka,  

Kodersdorf, Neißeaue und Schöpstal

Verwaltungsverband 
Weißer Schöps/Neiße

 
Straße der Freundschaft 1 
Telefon: 035825 700-0, Fax 035825 700-18 
E-Mail: sekretariat@vvwsn-mail.de 
Internet: www.weisserschoeps-neisse.de�

Öffnungszeiten:  
Montag: 	 9.00–12.00 Uhr 
Dienstag: 	 9.00–12.00 Uhr  und  14.00–16.00 Uhr 
Donnerstag: 	 9.00–12.00 Uhr  und  14.00–18.00 Uhr 
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache

Für amtliche Bekanntmachungen des Verwaltungsverbandes verant-
wortlich: der Verbandsvorsitzende.

Einladung Verwaltungsausschuss
Die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses des Verwaltungs-
verbandes Weißer Schöps/Neiße findet am Donnerstag, 5. März 
2026, 15.00 Uhr im Ratssaal der Gemeindeverwaltung Kodersdorf, 
Straße der Freundschaft 1, statt.
Tagesordnung und Ort der Sitzung werden rechtzeitig auf der Home-
page des Verwaltungsverbandes bekanntgegeben.

gez. M. Holl, Verbandsvorsitzender

Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des 
Verwaltungsausschusses des Verwaltungsverban-
des Weißer Schöps/Neiße am 22. Januar 2026

Beschluss-Nr.	 Tagesordnungspunkt
01/2026		�  Beschlussfassung – nichtöffentlich

Einladung Verbandsversammlung
Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung des Verwaltungs-
verbandes Weißer Schöps/Neiße findet am Mittwoch, 25. Februar 
2026, 19.00 Uhr im Ratssaal der Gemeindeverwaltung Kodersdorf, 
Straße der Freundschaft 1, statt.
Tagesordnung und Ort der Sitzung werden rechtzeitig auf der Home-
page des Verwaltungsverbandes bekanntgegeben.

gez. M. Holl, Verbandsvorsitzender

Terminvorschau 2026
Monat	        Verbandsversammlung	     Verwaltungsausschuss
	 (1x im Quartal, mittwochs,	 (donnerstags,
	   19:00 Uhr)	   15:00 Uhr)
Februar	 Mittwoch, 25.02.2026	 ––
März	 ––	 Donnerstag, 05.03.2026
April	 ––	 Donnerstag, 02.04.2026 
		  (14:00 Uhr)
Mai	 Mittwoch, 27.05.2026	 Donnerstag, 21.05.2026
Juni	 ––	 Donnerstag, 25.06.2026
Juli	 ––	 Sommerpause
August	 ––	 Donnerstag, 20.08.2026
September	 Mittwoch, 02.09.2026	 ––
Oktober	 ––	 Donnerstag, 01.10.2026
November	 ––	 Donnerstag, 05.11.2026
Dezember	 Dienstag, 15.12.2026	 ––
 

Sprechtage der Schiedsstelle des Verwaltungs- 
verbandes Weißer Schöps/Neiße im Jahr 2026
26. Februar 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
26. März 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
23. April 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
28. Mai 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
25. Juni 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
30. Juli 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
27. August 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
24. September 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
29. Oktober 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
26. November 2026, 16.30 – 17.30 Uhr
17. dezember 2026, 16.30 – 17.30 Uhr

Streit? Es gibt Lösungsmöglichkeiten

A“ die allgemeine Lösung 	          B“ die besondere Lösung
ANWALT 							       FRIEDENSRICHTER
→ Hohe Kosten 					     → Geringe Kosten 
→ Gericht 							      → Schlichtung 
→ Urteil 	
Ein Gewinner – Ein Verlierer 		  Beide sind Gewinner

Friedensrichter? Wer ist das?
Ein Friedensrichter/eine Friedensrichterin ist nichts anderes als ein 
Schlichter bei vielen zwischenmenschlichen Problemen. Ein Friedens-
richter arbeitet bürgernah und wird von der Gemeinde auf 5 Jahre in 
sein Amt gewählt.

Was bietet ein Friedensrichter? 
Durch die ehrenamtliche Tätigkeit des Friedensrichters werden in der 
Regel zwischen den streitenden Parteien Vergleiche erarbeitet mit ei-
nem auf bis zu 30 Jahren vollstreckbaren Titel.

Mit welchen Anliegen kann ich zum Friedensrichter kommen?
  - bürgerliche Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche,
  - Probleme im Nachbarrecht, 
  - Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre,
  - �Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Sachbe-

schädigung.
Der Friedensrichter ist nicht zuständig bei Problemen aus dem Arbeits-
recht und dem Familienrecht. 

Welche Kosten entstehen?
Der Friedensrichter kann versuchen, die Angelegenheit ohne ein förm-
liches Schlichtungsverfahren zu erledigen, z. B. durch Erteilung einer 
Auskunft. Wenn dadurch das Problem nicht gelöst wird, kann ein An-
trag auf Schlichtung gestellt werden. Eine Schlichtung ist nicht umsonst 
aber vergleichsweise kostengünstig. Die derzeitigen Kosten belaufen 
sich auf ca. 50 bis 70 EUR und sind beim Antrag auf eine Schlichtung 
als Vorschuss zu entrichten. Am Ende des Schlichtungsverfahrens wird 
der tatsächliche Aufwand mit dem Vorschuss verrechnet. 

Wo finde ich den Friedensrichter?
Der Friedensrichter übt seine Tätigkeit in der Schiedsstelle aus.

Sitz:
Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße
Straße der Freundschaft 1, 02923 Kodersdorf	
Zimmer 109 - Bürgerbüro

Sprechtage / Sprechzeiten:
jeden letzten Donnerstag im Monat
16.30 – 17.30 Uhr (und nach Vereinbarung)

Friedensrichterin: 	 Evelin Bergmann
Telefon: 			   allgemeine Anfragen: 035825 700-10
					     Terminvereinbarungen: 035825 60880

Das Fundbüro informiert
Funddatum: 	 30.11.2025
Fundort:		  Bereich Görlitzer Straße 38 in Horka
Fundsache: 	 Herrenfahrrad „Pegasus“

Funddatum:	 22.01.2026
Fundort:		  Gemeinde Kodersdorf
Fundsache: 	 Quad - Hersteller „Can Am“, Typ Outlander STD 450, 
Farbe: rot
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letzten 
sechs Monate können Sie auch auf der Website des Verwaltungsver-
bandes Weißer Schöps/Neiße unter www.weisserschoeps-neisse.de  
jederzeit einsehen.

Gemeinde Horka
 
Telefon: 035892 3273, Fax: 035892 3041 
E-Mail: info@gemeinde-horka.de 
Internet: www.horka.de�

Öffnungszeiten:  
Donnerstag:	 9.00–12.00 Uhr  und  14.00–18.00 Uhr 
Termine beim Bürgermeister nach Absprache

Für amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Horka verantwortlich: 
der Bürgermeister

Einladung zur nächsten Gemeinderatssitzung
Die Sitzung des Gemeinderates Horka findet am Mittwoch, 11. Fe-
bruar 2026, 19.00 Uhr im Versammlungsraum des Gemeindeamtes 
Horka, Am Gemeindeamt 2, statt. Die Tagesordnung wird rechtzeitig 
auf der Homepage der Gemeinde Horka bekanntgegeben. 
Einwohner der Gemeinde sind zur Gemeinderatssitzung herzlich will-
kommen.

gez. Christoph Biele, Bürgermeister

Terminvorschau 2026
Monat	       Gemeinderatssitzung	          Ort der Sitzung
			      (immer mittwochs, 19.00 Uhr)	
März	 11. März 2026	 Biehain
April	 15. April 2026	 Mückenhain
Mai	 6. Mai 2026	 Horka
Juni	 3. Juni 2026	 Horka
Juli	 1. Juli 2026*	 Horka
August	 12. August 2026	 Horka
September	 9. September 2026	 Mückenhain
Oktober	 7. Oktober 2026	 Biehain
November	 4. November 2026	 Horka
Dezember	 2. Dezember 2026	 Horka
* nur bei terminlich dringenden Themen

Bekanntmachung der Beschlüsse aus der  
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Horka  
am 14. Januar 2026
Beschluss-Nr.	 Beschluss
01/2026		�  Vereinbarung zum Umgang mit dem Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung mit dem LK Görlitz

02/2026		�  Beschluss zur Kalkulation und Satzung zur 1. Än-
derung der Satzung zur Regelung über Aufwen-
dungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen der FFW der Gemeinde Horka (Feuer-
wehrkostenersatzsatzung – FKES)

03/2026		  Beschluss über die Annahme von Spenden 

04/2026		�  Bauantrag: Errichtung eines Wohnhauses mit  
Garage auf dem Flurstück 17 und 20/2 der Flur 2 
der Gemarkung Biehain

Hinweis: Der vollständige Wortlaut der ausgefertigten Beschlüsse ist 
auf der Homepage der Gemeinde Horka  www.Horka.de  veröffentlicht.

Einladung zur nächsten Ortschaftsratssitzung 
Biehain
Die Sitzung des Ortschaftsrates Biehain findet am Dienstag,  
10. Februar 2026, 19.30 Uhr im Ortschaftszentrum Biehain statt. Die 
Tagesordnung wird eine Woche vor der Beratung auf der Homepage 
der Gemeinde Horka – OR Biehain https://www.horka.de/gemeinderat/
or-biehain/ bekanntgegeben.

gez. Jörg Koltermann, Ortsvorsteher

Zweckverband Abwasser Rothenburg/O.L. 
Bereitschaftsdienst

der Stadtwerke Görlitz Service GmbH
Außenstelle Rothenburg

Bei Störungen im Abwasserbereich erreichen Sie uns unter 

Hotline:     03581 33 555 
Ihr Dienstleister Stadtwerke Service GmbH

http://www.weisserschoeps-neisse.de
http://www.horka.de
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Gemeinde Kodersdorf
 
Telefon: 035825 5252, Fax: 035825 5235 
E-Mail: info@gemeinde-kodersdorf.de 
Internet: www.kodersdorf.de�

Öffnungszeiten:  
Dienstag:	 9.00–12.00 Uhr  und  14.00–16.00 Uhr 
Donnerstag:	 9.00–12.00 Uhr  und  14.00–18.00 Uhr 
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache

Für amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Kodersdorf verant-
wortlich: der Bürgermeister 

Einladung zur nächsten Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kodersdorf 
findet am Dienstag, 24. Februar 2026, 19.00 Uhr im Ratszimmer des 
Gemeindeamts Kodersdorf, Straße der Freundschaft 1, statt. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig auf der Homepage der Gemeinde 
Kodersdorf bekanntgegeben. 

gez. Schöne, Bürgermeister

Terminvorschau 2026
Monat	       Gemeinderatssitzung
			      (dienstags 1x im Monat, 19.00 Uhr)
Februar	 24. Februar 2026               mit Bürgersprechstunde
März	 24. März 2026
April	 21. April .2026
Mai	 19. Mai 2026
Juni	 23. Juni 2026
Juli	 keine Sitzung
August	 18. August 2026
September	 8.September 2026
Oktober	 6. Oktober 2026
November	 10. November 2026
Dezember	 8. Dezember 2026

Bürgersprechstunde
Liebe Bürger,
in diesem Jahr möchten wir wieder unseren Einwohnern in regelmäßi-
gen Abständen die Möglichkeit geben, im Rahmen einer öffentlichen 
Bürgersprechstunde vor der jeweiligen Gemeinderatssitzung Fragen an 
die gewählten Vertreter und den Bürgermeister zu stellen.
Die erste davon wird am 24. Februar 2026, 19.00 Uhr im Ratszimmer 
stattfinden. Sie sind dazu – wie auch zu jeder anderen öffentlichen Sit-
zung – recht herzlich eingeladen.

Über weitere Termine der Bürgersprechstunde informieren wir Sie an 
dieser Stelle.
Unabhängig davon steht Ihnen die Gemeinde für Ihre Anliegen und 
Fragen auch weiterhin über die gewohnten Wege zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Gemeindeverwaltung Kodersdorf

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen  
Feuerwehr Wiesa
Die Freiwillige Feuerwehr lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung mit Wahl ein.
Datum: 	 6. Februar 2026
Uhrzeit: 	 18:00Uhr
Ort: 		  Feuerwehr Wiesa

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem:
•	 Jahresbericht
•	 Arbeits- und Schulungsplan
•	 Meinungsaustausch über den Arbeits- und Schulungsplan
•	 Schlusswort des Bürgermeisters
•	 Ehrungen und Auszeichnungen
•	 Wahl der Wehrleitung

Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.
gez. Wolf, Wehrleiter

Gemeinde Neißeaue
 
Telefon: 035820 60217, Fax: 035820 60218 
E-Mail: info@gemeinde-neisseaue.de 
Internet: www.neisseaue.de�

Öffnungszeiten:  
Dienstag:	 9.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Herr Wiesner bietet den Bürgern und Bürgerinnen zusätzlich flexible 
Sprechzeiten an. Um vorherige Terminabsprache wird jedoch gebeten.

Für amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Neißeaue verantwort-
lich: der Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung im März
Die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Neißeaue findet am 
Donnerstag, 5. März 2026, 18.30 Uhr im Ortschaftszentrum Kaltwas-
ser statt. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig auf der Homepage der Gemeinde 
bekanntgegeben. 

gez. Per Wiesner, Bürgermeister

Klarstellungssatzung „Reiterweg“  
OT Horka Gemeinde Horka

Aufgrund des § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist, i. V. 
m. § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Sächsische Ge-
meindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) 
geändert worden ist, wird mit Beschlussfassung des Gemeinderates der Gemeinde 
Horka vom 05.11.2025 folgende Klarstellungssatzung „Reiterweg“ OT Horka erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Horka (§ 34 BauGB) werden 
gemäß den im beigefügten Lageplan (M 1:750) ersichtlichen Darstellungen festgelegt. 
Der Lageplan vom 05.11.2025 ist Bestandteil dieser Satzung.
Der Geltungsbereich umfasst Teile der Flurstücke 36/1, 37/3 und 38/3 der Flur 3 der 
Gemarkung Horka.

§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässig-
keit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB. Soweit für das Gebiet des gemäß 
§ 1 festgesetzten Innenbereichs ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan nach In-Kraft-
Treten dieser Satzung bekannt gemacht wird, richtet sich die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit von Vorhaben gegebenenfalls nach § 30 Absatz 1 oder Absatz 2 BauGB; bei 
einfachem Bebauungsplan nach § 30 Absatz 3 BauGB.

§ 3 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft.

Horka, den 05.11.2025
gez. Christoph Biele, Bürgermeister

Anlage:	 Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO
		  Lageplan/Planzeichnung vom 05.11.2025

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
	 1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
	 2. �Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen des Gemeinderates oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
	 3. �Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
	 4. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
	     a) �den Beschluss beanstandet hat oder
	     b) �die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemein-

de unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist,

	     c) �ist eine Verletzung nach Satz 2, Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Die Sätze 1 bis 3 sind anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

Der Hinweis ist hiermit erfolgt.

Satzung zur 1. Änderung  
der Satzung zur Regelung über Aufwendungs-  

und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen  
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Horka  

(Feuerwehrkostenersatzsatzung - FKES)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBi. S. 62), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBi. S. 500) geändert worden
ist, und des § 69 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. März 2024 (SächsGVBi. S. 289) hat der Gemeinderat der Gemeinde Horka in 
seiner Sitzung am 14.01.2026 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Anlage 1

Die in § 3 Abs. 1 erwähnte Anlage 1 „Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr“ 
wird entsprechend der hier beigefügten Anlage 1 geändert.

Artikel 2 
§ 6 Inkrafttreten

§ �6 wird um einen Satz ergänzt:
Die Satzung zur 1. Änderung der Satzung zur Regelung über Aufwendungs- und Koste-
nersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Horka (Feuerwehrkostenersatzsatzung – FKES) vom 20.01.2024 tritt rückwirkend zum 
01.01.2026 in Kraft.

Horka, den 15.01.2026
gez. Christoph Biele, Bürgermeister

 
Anlage 1: Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr

Wird der 2. Punkt ersetzt:
	 2. Kostensatz für Wasserfahrzeuge

Nr.	 Bezeichnung	 €/h	 €/min

2.1	 Schlauchboot (RTB 1)	 7,42	 0,12

Wird der 3. Punkt ergänzt:
	 3. Kosten Feuerwehrfahrzeuge

Der Kostensatz der Feuerwehrfahrzeuge richtet sich nach § 20 SächsFwVO. 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
	 1. �die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
	 2. �Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen des Gemeinderates oder die   

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
	 3. �Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
	 4. �Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
	     a) den Beschluss beanstandet hat oder
	     b) �die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemein-

de unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist,

	 c) �ist eine Verletzung nach Satz 2, Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Die Sätze 1 bis 3 sind anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden 
ist.

Der Hinweis ist hiermit erfolgt.

Impressum 
Amtsblatt Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße
Herausgeber: 	 Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße
Für amtliche Mitteilungen verantwortlich: 
Verwaltungsverbandsvorsitzender oder seine Vertreter im Amt 
Redaktion:     	 Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße 
                       	 S. Anders, 
	 Str. der Freundschaft 1, 02923 Kodersdorf 
	 Telefon 035825 70049   
	 amtsblatt@vvwsn-mail.de   
	 www.weisserschoeps-neisse.de

Ein Anspruch auf Veröffentlichung eingereichter lokaler  
Informationen besteht nicht.
Anzeigenannahme + Satz + Druck:	 WEITBLICKVERLAG 
		  Königshainer Straße 5, 02906 Niesky 
		  Telefon: 03588 2945172
 		  E-Mail: info@weitblickverlag.de  
		  www.weitblickverlag.de

Auflagenhöhe: 		  4.500 Exemplare
Erscheinungsweise: 		 in der Woche nach dem 1. Samstag  
		  im Monat
Gestaltung Titelbild: 	� Kinderschloss Sonnenschein 

Groß Krauscha
Die Amtsblätter liegen auch kostenlos zum Mitnehmen aus:   
Horka: Gemeindeamt, einLaden, Gartenbau Meyer, Bäckerei      
Hübner, Blumen & Mehr Astrid Püschel, Möbelhaus Sommer   
Kodersdorf: Gemeindeamt, Edeka Schneider, Bäckerei Kämmer, 
Physio- & Ergotherapie Penkin, Gartenbau Kunnersdorf  
Neißeaue: Gemeindeamt, Blumenhaus Färber, Bäckerei Gisa  
Schöpstal: Gemeindeamt, Baumschule Rißmann, Bäckerei Wittig, 
Gerichtskretscham Kunnersdorf  und an weiteren Stellen

Die nächste Ausgabe erscheint am 07.03.2026,  
der Redaktionsschluss ist am 18.02.2026.

DANKESCHÖN!
Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei Allen  
bedanken, die uns am 08.01.2026 beigestanden haben. 
DANKE an die Feuerwehrleute und Rettungskräfte,  
alle Nachbarn, Freunde, Bekannte und Verwandte. 
Wir sind überwältigt von Eurer Hilfsbereitschaft,  
Spendenbereitschaft und Anteilnahme.
DANKE an Alle � Uwe & Karola Mätzig vom Rosenweg in Horka

http://www.kodersdorf.de
http://www.neisseaue.de
http://www.weisserschoeps-neisse.de
http://www.weitblickverlag.de
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Einladung zur Gemeinderatssitzung im April
Die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Neißeaue findet am 
Donnerstag, 2. April 2026, 18.30 Uhr im Ortschaftszentrum Groß  
Krauscha statt. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig auf der Homepage der Gemeinde 
bekanntgegeben. 

gez. Per Wiesner, Bürgermeister

Terminvorschau 2026
Monat	 Gemeinderatssitzung	 Ort der Sitzung 
	 (donnerstags 1x im Monat, 18.30 Uhr)	
Mai	 7. Mai 2026	 Ortschaftszentrum Zodel
Juni	 4. Juni 2026	 FFW Deschka/Zentendorf
Juli	 2. Juli 2026	 Ortschaftszentrum Kaltwasser
August	 6. August 2026 	 Ortschaftszentrum Gr. Krauscha 
	 (optional, ggf. Sommerpause)
September	 3. September 2026	 Ortschaftszentrum Zodel
Oktober	 1. Oktober 2026	 FFW Deschka/Zentendorf
November	 5. November 2026	 Ortschaftszentrum Kaltwasser
Dezember	 3. Dezember 2026	 Ortschaftszentrum Gr. Krauscha

Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Neißeaue  
am 15. Januar 2026
Beschluss-Nr.        Tagesordnungspunkt
01/2026		�  Vergabe zur Überarbeitung und Neugestaltung 

der Internetpräsenz der Gemeinde unter Berück-
sichtigung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes 
(BFSG)

02/2026		�  Vereinbarung zum Umgang mit dem Schutzauf-
trag bei Kindeswohlgefährdung mit dem Landkreis 
Görlitz

03/2026		�  Sanierung der Abwasserpumpstation Hauptpump- 
werk Deschka

04/2026		�  Beschluss über die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Wohngebiet Zodel am Dorfpark“ nach § 2 
Abs. 1 BauGB

05/2026		�  Bebauungsplan „Wohngebiet Zodel am Dorfpark“ 
- Vergabe von Planungsleistungen

06/2026		�  Bevollmächtigung des Bürgermeisters zum Ab-
schluss eines Kaufvertrages für Flurstück 259/3 
Flur 6 und Flurstück 43 Flur 5 der Gemarkung Zo-
del

07/2026 		�  Kündigung Wasserversorgung mit der Gemeinde 
Piensk (Pl)

08/2026		�  Beschluss über die Annahme einer Spende für die 
Gemeinde Neißeaue (gemäß § 73 Abs. 5 SächsGe-
mO)

Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Neißeaue  
am 15. Januar 2026
Beschluss-Nr.	 Tagesordnungspunkt
09/2026		  Personalangelegenheit

Herzlichen Dank für Ihre Spenden
Im Laufe des vergangenen Jahres durften wir wieder vielfältige und 
wertvolle Unterstützung erfahren. Dafür möchten wir uns von Herzen 
bedanken. Ihre Spendenbereitschaft und Ihr Vertrauen haben es ermög-
licht, z. B. in unseren Einrichtungen einige Projekte erfolgreich umset-
zen zu können oder Anschaffungen zu tätigen. Jede einzelne Spende 
– ob groß oder klein – trägt dazu bei, positive Veränderungen zu be-
wirken. Ihr Engagement bedeutet nicht nur finanzielle Unterstützung in 
vielen Bereichen, sondern auch Ihre Verbundenheit, Verantwortungsbe-
wusstsein und Mitmenschlichkeit. 
Im Namen des Gemeinderates und aller Beteiligten möchte ich mich 
ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Gemeinsam gestalten wir eine le-
benswerte Gemeinde – heute und in Zukunft.

gez. Per Wiesner; Ihr Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Neißeaue  

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fas-
sung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 06.11.2025 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird 

		  (2026)	 (2027)
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	 4.061.900 EUR	 3.936.300 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	 4.472.500 EUR	 4.332.600 EUR
- �Saldo aus den ordentlichen Erträgen und  

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	 -410.600 EUR	 -396.300 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 	 99.100 EUR	 0 EUR
- Gesamtbetrag d. außerordentlichen Aufwendungen auf	 10.400 EUR	 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen  
  und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	 88.700  EUR	 0  EUR

- Gesamtergebnis auf	 -321.900  EUR	 -396.300  EUR

- �Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl- 
beträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	 0  EUR	 0  EUR

- �Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl- 
beträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	 0  EUR	 0  EUR

- �Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages  
im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital  
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	 188.800  EUR	 184.500  EUR

- �Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages  
im Sonderergebnis mit dem Basiskapital  
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	 0  EUR	 0  EUR

			 
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	 -133.100  EUR	 -211.800  EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- �Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit	 3.741.600  EUR	 3.608.900  EUR
- �Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit	 3.925.800  EUR	 3.757.000  EUR
- �Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus  

laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der  
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 -184.200  EUR	 -148.100  EUR

			 
- �Gesamtbetrag der Einzahlungen   

aus Investitionstätigkeit auf	 834.100  EUR	 54.200  EUR
- �Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus Investitionstätigkeit auf	 1.340.100  EUR	 112.100  EUR
- �Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen  

aus Investitionstätigkeit auf	 -506.000  EUR	 -57.900  EUR
			 
- �Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag  

als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder  
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit  
und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen  
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 -690.200  EUR	 -206.000  EUR

			 
- �Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus Finanzierungstätigkeit auf	 506.000  EUR	 0  EUR
- �Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus Finanzierungstätigkeit auf	 29.000  EUR	 24.300  EUR
- �Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen  

aus Finanzierungstätigkeit auf	 477.000  EUR	 -24.300  EUR
			 
- �Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  

im Haushaltsjahr auf	 -213.200  EUR	 -230.300  EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 506.000  EUR (2026) und 0  EUR (2027) 
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
in Anspruch genommen werden darf, wird auf 785.160  EUR (2026) und 751.400  EUR 
(2027) festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 sind in der Hebesatzsatzung der 
Gemeinde Neißeaue vom 05.12.2024 festgesetzt.
Nachrichtlich:	 (2026)	 (2027)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	 370 v.H. 	 370 v.H. 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	 480 v.H.	 480 v.H.
Gewerbesteuer auf	 410 v.H.	 410 v.H.

Das Landratsamt des Landkreises Görlitz als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat 
mit Datum vom 21.01.2026 folgende Haushaltsverfügung beschieden:
1. �Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-

ditaufnahmen in Höhe von 506.000 € für das Haushaltsjahr 2026 wird genehmigt.
2. �Die Genehmigung nach Ziffer 1 ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:
	 a. �Die Kreditermächtigung für das Jahr 2026 ist zweckgebunden zur Finanzie-

rung der neuen Feuerwehrfahrzeuge einzusetzen.
	 b. �Zusätzlich freiwerdende liquide Mittel sind vorrangig zur Tilgung der Kreditver-

bindlichkeiten einzusetzen.
	 c. �Die Gemeinde Neißeaue hat, beginnend mit dem 31.03.2026, quartalsweise 

über den aktuellen Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel und ggf. getätigte 
Sondertilgungen zu berichten.

3. �Die 5. Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes für die Jahre 2026 bis 2030, 
Beschluss 48/2025 vom 06.11.2025, wird genehmigt.

4. Der Bescheid ergeht kostenfrei.

Die Bekanntmachung erfolgt unter dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung und 
der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in der Zeit vom 12.02. bis 
20.02.2026 während der Sprechzeit
Montag/Dienstag/Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr,
Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr,
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr 
sowie außerhalb der Sprechzeit nach vorheriger Terminabstimmung zur Einsichtnah-
me beim Verwaltungsverband Weißer Schöps/ Neiße, Straße der Freundschaft 1 in 
Kodersdorf, Zimmer 317 zur kostenlosen Einsicht durch jedermann ausgelegt ist.

Neißeaue, den 21.01.2026
gez. Per Wiesner, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. �Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. �Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwid-

rigkeit widersprochen hat,
4. �vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a. �die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b. �die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. Die Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.
Der Hinweis ist hiermit erfolgt.

Neißeaue, den 21.01.2026� gez. Per Wiesner, Bürgermeister

– Anzeigen –

https://www.lindenapothekeniesky.de/index.php?id=1
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Gemeinde Schöpstal
 
Telefon: 03581 3827-0, Fax: 03581 382716 
E-Mail: info@gemeindeschoepstal.de  
Internet: www.gemeinde-schoepstal.de�

Öffnungszeiten: 
Dienstag:	 9.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr 
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache

Sprechzeiten des Bürgermeister 
Dienstag:	 15.00 – 17.00 Uhr 
Termine außerhalb der Sprechzeiten nach Vereinbarung

Für amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Schöpstal verantwort-
lich: der Bürgermeister

Einladung zur nächsten Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schöpstal 
findet am Mittwoch, 18. Februar 2026, 19:00 Uhr im Rittersaal des 
Schlosses Ebersbach statt. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig auf der Homepage der Gemeinde 
bekanntgegeben. 

gez. Kalkbrenner, Bürgermeister

Terminvorschau 2026
Monat	      Gemeinderatssitzung
		    	   (immer  Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr)
Februar	 Mittwoch, 18.02.2026
März	 Mittwoch, 18.03.2026
April	 Mittwoch, 15.04.2026
Mai	 Mittwoch, 20.05.2026
Juni	 Mittwoch, 17.06.2026
Juli	 Sommerpause
August	 Mittwoch, 19.08.2026
September	 Mittwoch, 16.09.2026
Oktober	 Mittwoch, 21.10.2026
November	 Dienstag, 17.11.2026
Dezember	 Mittwoch, 16.12.2026

Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Schöpstal  
am 17. Dezember 2025.
Beschluss-Nr.	 Tagesordnungspunkt
26/2025		  Annahme von Spenden
27/2025		�  Beschluss zur Erhöhung der Gebühren für den  

Heimatkurier der Gemeinde Schöpstal

Hinweis: Der vollständige Wortlaut der ausgefertigten Beschlüsse  
ist auf der Homepage der Gemeinde Schöpstal www.gemeinde- 
schoepstal.de veröffentlicht.

Mitteilungen und Informationen
aus den Gemeinden Horka, Kodersdorf, Neißeaue und Schöpstal

Veranstaltungen im Verwaltungsverband Weißer Schöps / Neiße

		      Einladung zur Krabbelgruppe 
der Kita Sonnenhügel

   	        Liebe Eltern, liebe Kleinen,  
	        wir laden Sie herzlich zu unserer Krabbel gruppe in der  
	        Kita ein! Hier können Ihre Kleinen in entspannter Atmo- 
	         sphäre die ersten Schritte in die Welt des Spiels und der  
    	         Entdeckung machen. 

Wann?   jeden 1. Mittwoch im Monat von 15.00 bis 16.00 Uhr  
Wo?       Kita Sonnenhügel, Oberdorf 24 ,02829 Kunnersdorf 

In der Krabbelgruppe bieten wir Ihnen und Ihren Babys die Mög- 
lichkeit, zusammen mit anderen Eltern und Kindern zu spielen,  
zu singen und gemeinsam zu lachen. 
Sie können die Entwicklung Ihres Kindes in einer sicheren und 
freundlichen Umgebung beobachten und unterstützen. Kommen 
Sie vorbei, machen Sie mit und erleben gemeinsam mit Ihrem Kind 
eine schöne Zeit in unserer Kita! Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte geben Sie uns telefonisch unter der 035825 5447 Bescheid, 
ob Sie teilnehmen möchten, damit wir genügend Platz und Materi-
alien vorbereiten können. 

Herzliche Grüße 		         
Kita-Team der Kita Sonnenhügel

Krabbelgruppe Kita „Der gute Hirte“
Sie sind herzlich eingeladen zu einem Besuch 
mit ihrem Kleinkind (bis ca. 2 Jahre)
in unserer Einrichtung. Wir wollen gemeinsam 
singen, spielen und uns kennenlernen. 

Wann?	   jeden 1. Dienstag im Monat 
Zeit?	   9.30 Uhr 
Wo?	   Krippe der Kita Zodel
Für weitere Informationen und zur erstmaligen 
Anmeldung kontaktieren Sie uns bitte unter:

Evangelische Kita „Der gute Hirte“ Zodel 
Dorfstraße 166, 02829 Neißeaue  
kita@kirche-zodel.de, Telefon 035820 60402 
Leiterin A. Kreisel

Einladung zur Krabbelgruppe
Wann?	 jeden Montag  
Zeit?	 9.15 – 10.45 Uhr  
Wo?	 Kita in Horka 

Die Krabbelgruppe bietet eine wunderbare 
Gelegenheit, die Einrichtung schon vorab 
kennenzulernen, sich mit anderen Eltern auszutauschen und gemein-
sam mit Ihren Kindern zu spielen. 
Für weitere Informationen und zur erstmaligen Anmeldung kontak-
tieren Sie uns bitte unter:

Telefon 035892 3217 oder kita.horka@drk-goerlitz.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Gemeinde Kodersdorf
Mittwoch, 7. März 2026, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag,  
Backhaus der Gemeinde; Gemeinde Kodersdorf.

Gemeinde Neißeaue
Dienstag, 10. Februar 2026, 14.00 Uhr, „Schürzenball“;  
Ortschaftszentrum Zodel; Senioren Zodel.

Gemeinde Schöpstal
Samstag, 21. Februar 2026, 19.00 Uhr, Schöpstaler Winter- 
wies‘n 2026, Gerichtskretscham Kunnersdorf. Schöpstaler  
Traktorenfreunde

– Anzeigen –

– Anzeigen –

Nr. 2 · 7. Februar 2026 · 31. Jahrgang  |  Veranstaltungen im Verwaltungsverband Weißer Schöps/ Neiße

Unser Titelbild: Alles Müll? Wer kennt sich aus?
Im Kinderschloss Sonnenschein entdecken die Kinder, was alles in welche Mülltonne gehört. Wir sortieren unseren 
Abfall in gelbe, blaue, braune und schwarze Kindertonnen, die jetzt in jedem Gruppenzimmer stehen. Unseren Bioab-
fall bringen wir auch bald auf unseren Komposthaufen, um bald Erde für unsere Hochbeete zu bekommen.

http://www.gemeinde-schoepstal.de
https://www.physiotherapie-penkin.de/index.php
https://www.dundv.de/#openModal
http://www.betreuungsteam-niesky.de
https://www.auto-werkstatt.de/goerlitz/autohaus-gothan-e-k-aUOmBz
http://www.fahrschule-skamrahl.de
https://www.vlh.de/bst/5582/?utm_source=Yext&utm_medium=GMB
https://www.vlh.de/bst/1349/
https://www.vlh.de
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Information des 
Revierförsters
Das Neue Jahr ist nun schon ein paar Tage 
alt, dennoch an dieser Stelle selbstverständ-
lich allen Waldbesitzenden „ein Gesundes Neues“ 2026. 
Das Jahr 2025 endete im Revier mit einem erfolgreich durchgeführten 
Gemeinschaftseinschlag im Lauschken. An dieser Stelle bedanke ich 
mich nochmals für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen, sowohl in der Ausführung als auch im finan-
ziellen Ergebnis. Ich würde mir wünschen das dies Nachahmer findet 
in Form von Waldbesitzern die sich trauen in ihren teils „überhegten“ 
Beständen eine Holznutzung durchzuführen um damit langfristig Zu-
wachs zu steigern, Stabilität und Vitalität zu erhalten und schließlich 
auch eine Verjüngung einzuleiten. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, 
dass die aktuellen Nadelholzpreise sich nach wie vor auf Rekordhoch 
befinden, sich sogar noch einmal deutlich verbessert haben (Kiefer 
und Fichte LAS 99 € und 135 € in der Stärkeklasse 25-30cm!). Die-
se Preise sind vorerst fix 
für das erste Halbjahr 
2026! Aber irgendwann 
werden sie auch wieder 
fallen.
Der Aufruf an alle Wald-
besitzer, welche meinen, 
sie können das Schad/
Totholzaufkommen oder 
generell die Bewirt-
schaftung nicht allein 
bewältigen, sich an mich 
zu wenden, gilt nach wie 
vor. Ich berate gerne, 
vermittle Selbstwerber 
oder auch eine Pflege / Durchforstung! Ende des ersten Quartals 2026 
wird wieder ein Maschinensystem im Gemeindewald arbeiten und sich 
daher wie gehabt die Möglichkeit bieten sich mit einer Holzernte anzu-
schließen. Ein ausreichender Vorlauf für eine Planung ist wünschens-
wert. Beratungen und Hilfe zur Grenzfindung sind grundsätzlich 
kostenlos! 
Wer schon von der sogenannten EUDR gehört hat, hier gibt es Er-
freuliches zu berichten, die sog. Sorgfaltserklärung für kleinere Wald-
besitzer – und das sind im Sinne der EU bei uns nahezu alle – ist frü-
hestens ab dem 30.06.2027 erforderlich.
Die neue Waldpost 2026 ist ab sofort bei mir und auch auf den Ge-
meindeämtern im Revier erhältlich. Wer sie kostenlos im ABO nach 
Hause bekommen möchte, bitte Meldung an mich mit einer Post-Ad-
resse.
Um Waldbesitzer schnell zu erreichen habe ich Anfang 2025 die Re-
vierpost eingeführt, nichts weiter als ein „Email-Newsletter“ für 
Waldbesitzer mit Infos rund um den Wald sowie Terminen und Akti-
onen, Fortbildungsmöglichkeiten und zBsp Kettensägenkursen (aktu-
elle Termine bei mir!). Mit einer Emailadresse nehme ich Interessierte 
gerne auf. 

Wichtiger Termin im Revier dieses Jahr: Waldbesitzerwochen 2026 
Datum: 	    25.04.26
Treffpunkt:  am „Toten Jungen“
Zeit: 		     09:00
Thema: 	    Verjüngung in der Kiefer und Naturschutz

Die Möglichkeit der Brennholzselbstwerbung im Gemeindewald be-
steht grundsätzlich auch diese Saison zu üblichen Konditionen in be-
grenztem Umfang. Lieber wäre mir jedoch eine Vermittlung in private 
Bestände welche erstmal aufgeräumt werden könnten.

Sprechstunde des Revierförsters
Die nächste Sprechstunde im Februar findet wieder am Dienstag, den 
17.02.26 in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr im Beratungszimmer des 
Bürgermeisteramtes, Dorfallee 31 in Groß Krauscha statt. 
Telefon 01739616071; E-Mail: Stefan.Weigt@sachsenforst.sachsen.
de. Neue Adresse ab 01.02.!!
Änderungen werden rechtzeitig per Aushang am Gemeindeamt be-
kanntgegeben.

gez. S. Weigt Revierleiter Königshain

Gemeinde Kodersdorf
 
Telefon: 035825 5252, Fax: 035825 5235 
E-Mail: info@gemeinde-kodersdorf.de 
Internet: www.kodersdorf.de

Liebe Seniorinnen und Senioren,
die Gemeinde Kodersdorf lädt herzlich ein zum Seniorennachmittag am
Mittwoch, 04. März 2026, um 14:30 Uhr
in das Backhaus der Gemeinde Kodersdorf, Straße der Freundschaft 1, 
02923 Kodersdorf.
Zum Einstieg in den Nachmittag möchten wir Ihnen gern in einer kur-
zen Präsentation das neue Mobilitätsportal für den ÖPNV (öffentlicher 
Personennahverkehr) aus dem Projekt Prima+ÖV vom Verkehrsverbund 
Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) vorstellen, sowie einen kleinen 
Ausblick auf die Vorhaben der Gemeinde im Jahr 2026 und mögliche 
weitere Veranstaltungen für Senioren geben. Darüber hinaus freuen wir 
uns auf einen geselligen Austausch und gemütliches Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen.
Die Teilnehmerzahl ist aufgrund eingeschränkter Platzkapazitäten auf 
25 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist daher erforderlich. 
Ihre Anmeldung nehmen wir gern per Telefon unter 035825/5252 oder 
per E-Mail an info@gemeinde-kodersdorf.de entgegen.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und einen schönen gemeinsamen 
Nachmittag.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister René Schöne

Gemeinde Neißeaue
 
Telefon: 035820 60217, Fax: 035820 60218 
E-Mail: info@gemeinde-neisseaue.de 
Internet: www.neisseaue.de

Der Bürgermeister gratuliert
Horst Kutter aus Neißeaue  
OT Groß-Krauscha
zu seinem 90. Geburtstag am 23. Februar 2026  
recht herzlich und wünscht alles Gute,  
vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.

Information für Senioren Zodel
Wir laden ein zur Kaffeerunde  
am 10. Februar 2026 um 14.00 Uhr  
ins Ortschaftszentrum Zodel.

Gleichzeitig wollen wir unter dem Motto  
„Schürzenball“ die Faschingszeit einläuten.  
Gute Laune ist mitzubringen.

– Anzeigen –
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Danke für 5 - jährige Zusammenarbeit
Wer hätte es gedacht, dass die Rothenburger Schorn-
steinfeger schon fünf Jahre in Kodersdorf und Umge-
bung für Sie unterwegs sind.

Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrau-
en bei Ihnen bedanken. Wenn Sie mit uns zufrieden 
sind, können Sie uns gerne weiterempfehlen. Seit 
langem bilden wir auch wieder einen Lehrling aus.

Wenn unsere Hanna noch nicht bei Ihnen die Schorn-
steine putzte oder die Heizungen kontrollierte, liegt es 
bestimmt daran, dass sie in der Berufsschule war.

Stichwort Heizung kontrollieren: 
Sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb benötigen, so 
können wir gerne helfen und vermitteln. In der heu-
tigen Zeit sind einige Betriebe an der Belastungsgren-
ze angelangt und es kann zu ärgerlichen Wartezeiten 
kommen.

Desweiteren möchten wir noch einmal auf die Thema-
tik Feuerstättenbescheide eingehen. Sobald ein neuer 
Bescheid von dem bevollmächtigten Schornsteinfeger 
erstellt wurde, bitten wir um eine Benachrichtigung. 
Die Arbeiten werden sich nicht geändert haben, aber 
die Bezugs.- oder Verwaltungsnummer. Wenn diese 
falsch auf den Protokollen oder Nachweisen ist, kommt 
es oft zu unnötigem Ärger.

Gerne möchten wir weiterhin Ihre Glücksbringer sein. 
Vielleicht können wir den einen oder anderen Neukun-
den begrüßen. 
Unsere Angebotspalette ist noch immer aktuell: 
Außer den klassischen Schornsteinfegerdienstleistun-
gen bieten wir Montage von Schornsteinen, Verkauf 
und Einbau von Kaminöfen und Umrüstung von Hei-
zungen auf Pelletbetrieb sowie Reinigung von Lüf-
tungsanlagen, industriell oder im häuslichen Bereich 
bzw. Reinigung von Dunstabzugsanlagen an. Kommen 
Sie auf uns zu, eine Lösung wurde bis dato immer ge-
funden.

Friedensstraße 150 · 02929 Rothenburg

Schornsteinfegerbetrieb Rothenburg

mailto:info%40gemeinde-kodersdorf.de?subject=
http://www.kodersdorf.de
http://www.neisseaue.de
https://www.sfb-schornsteinfeger-rothenburg.de
https://www.michel-reisen.de
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Winterfreuden und Winterpflichten
Den ersten Monat des neuen Jahres haben wir schon hinter uns gelas-
sen. Der Alltag ist zurück und der Winter kann unsere gewohnten Ab-
läufe schon mal vor Herausforderungen stellen. 
Die Wintermonate bringen nicht nur schöne Seiten, sondern stellen 
auch Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Schnee, Glätte und 
Frost können den Verkehrsfluss beeinträchtigen. Unsere beauftragten 
Winterdienstleister geben ihr Bestes, um die Verkehrssicherheit in den 
Ortschaften zu gewährleisten, 
aber auf das Laugen und Salzen 
wird ganz bewusst zugunsten un-
serer Natur verzichtet. 
Für Ihre freundlichen Hinweise, 
auf welchen Straßen oder Wegen 
noch Optimierungsbedarf be-
steht, sind wir Ihnen dankbar.
An dieser Stelle möchten wir 
darauf hinweisen, dass bei 
Schnee- und Eisglätte die Streu- 
und Räumpflicht auf Gehwegen 
entlang der Grundstücke den 
Grundstückseigentümern bzw. 
den von ihnen Beauftragten ob-
liegt. Es sind umweltverträgliche 
Streumittel wie Sand oder Splitt 
zu verwenden; der Einsatz von 
Streusalz ist - außer in zulässigen 
Ausnahmefällen – nicht gestattet.
Die Gemeinde bittet alle Bürge-
rinnen und Bürger um Beachtung 
und dankt für die Mithilfe zur Si-
cherheit aller.
Und ab und zu sollten wir auch einmal daran denken, welche Schönhei-
ten uns der Winter auch bieten kann, z. B. die magische Stille und Ruhe, 
die verschneiten Landschaften mit zugefrorenen Seen und Gipfeln, die 
Gemütlichkeit drinnen mit heißer Schokolade, Decken, Büchern oder 
Spielen sowie die Vielfalt an Winteraktivitäten wie Skifahren, Schlit-

tenfahren oder Saunabesuchen oder einfach Spazierengehen, um den 
Kopf frei zu bekommen, die Stimmung zu heben und neue Energie für 
den Alltag zu tanken; denn auch die klaren, kalten Tage tragen zum 
Winter-Zauber bei. Lassen Sie sich verzaubern.

Foto: M. Liebig

Wanderfreunde gesucht!
Die regionalen Wanderwege der Östlichen Oberlausitz sollen erfasst, 
bewertet und weiterhin instandgehalten werden. 
Dafür suchen wir engagierte Menschen, die sich um die Pflege der 
kommunalen Wanderwege kümmern und Teil eines langfristig arbeits-
fähigen Netzwerks der Wegewarte werden möchten.
Du bist wanderfreudig, Naturliebhaber und auch handwerklich begabt? 
Dann suchen wir dich!
Das erwartet dich:
	 - �Regelmäßige Begehung und Kontrolle der Wanderwege
	 - �Pflege und Erneuerung von Wegmarkierungen, Wegweisern und 

Informationstafeln in Abstimmung mit der Gemeinde
	 - �Regelmäßige gesellige Runden und Austausch im Netzwerk mit 

anderen Wegewarten
	 - �Besuch eines Workshops und einer Schulung zum Wegewart

Bei Interesse und zur Klärung weiteren Fragen melden Sie sich beim 
Regionalmanagement der Östlichen Oberlausitz.
Regionalmanagement Östliche Oberlausitz
Fabian Kahoun
Görlitzer Straße 25
02923 Kodersdorf OT Särichen
Mobil:	  +49 173 3072509
E-Mail:	 f.kahoun@oestliche-oberlausitz.de

                                                
 

Zu Beginn des Schuljahres 2025/2026 
beschäftigte sich die Klasse 4 der Grund-
schule Zodel mit dem spannenden Thema 
„Schule heute und früher“. Gemeinsam la-
sen die Kinder verschiedene Texte, sahen 
Filme über das Schulleben früherer Zeiten 
und probierten sogar die alte Schrift aus. 
Besonders aufregend war der Besuch der 
Schulausstellung im Rahmen der 700-Jahr-
feier in Zodel. Dort konnten die Kinder alte 
Schulutensilien, Hefte und Fotos entde-
cken und erleben, wie der Unterricht früher 
war. Mit viel Neugier und Spaß tauchte die 
Klasse so in die Geschichte der Schule ein 

und stellte fest: „Lernen war früher ganz 
schön anders.“.
Auch die Klasse 3 nutzte die Möglichkeit, 
diese Ausstellung im Rahmen des Sachun-
terrichtes zu besuchen. Wir erkundeten in 
den ersten Wochen des Schuljahres unse-
re Heimatorte bzw. unseren Schulort Zo-
del. Die ehemalige Schulleiterin unserer 
Grundschule, Frau Bohlmann, hatte dazu 
ein interessantes Bilderrätsel vorbereitet. 
Mit ihrer Hilfe fanden wir heraus, was sich 
in einzelnen Gebäuden, die es auch heute 
noch gibt, früher einmal befand. Das war 
ziemlich spannend. So erfuhren wir zum 

Beispiel auch, dass sich die Schul-
räume lange Zeit in mehreren Ge-
bäuden im ganzen Ort verteilten!!! 
Einige Kinder erkannten sogar Fa-
milienmitglieder auf ausgestellten 
Fotos wieder. 
Die Zeit verging wie im Flug und 
wir hätten sehr gerne noch viel 
mehr erforscht. Wir möchten uns 
hiermit bei Frau Bohlmann und al-
len, die bei der Vorbereitung dieser 
tollen Ausstellung mitgeholfen ha-
ben, bedanken. Wir konnten sehr 
viel dabei lernen und hoffen, dass 
bald ein fester Platz dafür gefun-
den wird, damit noch viele weitere 
Schulkinder dort die Geschichte 
unserer Schule und unseres Schu-
lortes Zodel erforschen können.

Klasse 3 und 4  
der Grundschule Zodel

– Anzeigen – – Anzeigen –

Klasse 3 und 4 auf Zeitreise in Zodel 
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                                               Bis zum 15.03.2026 nimmt die Freie Schule Rietschen  
                                         Anmeldungen für die 11. Klasse des Beruflichen Gymnasiums  

                        (Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft) für das Schuljahr 2026/27 an.
In einer 3-jährigen praxisbezogenen Ausbildung an unserer kleinen familiären Schule  

wird dir der Weg zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) geebnet.  
Diese berechtigt dich zum Studium an jeder Hochschule, Universität, Fachhochschule  

oder Berufsakademie – unabhängig von der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft.
Weitere Informationen und die wichtigsten Formulare findest du auf www.fsrietschen.de.

Außerdem findet am Mittwoch, dem 25.02.2026 von 15 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür 
statt, bei dem du dir mit deinen Eltern die Schule anschauen kannst  

und alle wichtigen Informationen erhältst.  Wir freuen uns auf DICH!

Du suchst deine Chance, dich über ein Berufliches Gymnasium 
in der Region weiterzuentwickeln? Wir sind für dich da!

Mach dein Abitur am
Freien Beruflichen Gymnasium Rietschen!

Freie Schule Rietschen / Rothenburger Straße 14a / 02956 Rietschen / Tel. 035772-40290 / Mail: info@fsrietschen.de

http://www.bodyfitgoerlitz.de
https://fsrietschen.blogspot.com
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Gesundheitssport Februar 2026
Rehaktiv e.V. informiert: Unser Kursfahrplan  
für alle Mitglieder oder interessierten Neueinsteiger     

Montag               

Dienstag             

Mittwoch            
 
 
 
 

Donnerstag        
      
 

Freitag             

Info: Rehasport ist zugelassen durch den sächsischen Behinderten-
verband. 
Indikationen: Krebserkrankungen, Orthopädie, Neurologie! 
Aktuelles: fettgedruckte Kurse finden in Kodersdorf Bahnhof statt 

Weitere Informationen erhalten Sie in der  
Physiotherapie Penkin in Kodersdorf, oder unter  
Telefon 035825 60598 oder unter www.rehaktiv-ev.de 
 
»Sport frei« wünscht der Rehabilitationssportverein in Kodersdorf 

René Penkin, Vereinsvorsitzender

17.00 – 18.00 Uhr	  Yoga mit Monika 
19.00 – 20.00 Uhr	  Kurs mit Nancy 
19.00 – 20.00 Uhr	  Yoga mit Monika

  9.30 – 10.15 Uhr	  Rehasport mit Nancy 
18.30 – 19.15 Uhr	  Rehasport mit Jeannette 

  9.30 – 10.15 Uhr	  Rehasport mit René 
16.30 – 17.30 Uhr	  Pilates mit Jeannette 
17.30 – 18.30 Uhr	  Pilates mit Caro 
17.45 – 18.45 Uhr	  Hula mit Karina 
19.00 – 20.00 Uhr	  Gymnastik mit Karen 

18.45 – 19.45 Uhr	  Pilates mit Jeannette 
20.00 – 21.00 Uhr	  Prinzen-Pilates
20.00 – 21.00 Uhr	  Yoga mit Monika 

16.00 – 16.45 Uhr	  Zumba Gold mit Nancy

Grundschule Zodel im Dynamo-Fieber 

Dynaaamo, Dynaaamo, hallte es aus dutzenden Kinderkehlen und Jo-
hannes aus der 3. Klasse führte durch die Zodeler Grundschule, in der 
es viele Spuren der großen Liebe zu Dynamo Dresden zu entdecken 
gibt. Das alles wurde an einem Tag im November auf ein Video gebannt 
und nach Dresden geschickt – als Bewerbung für den dynamischen Vor-
lesetag am 21. November. Es folgten banges Warten und schwindende 
Hoffnung, als nichts aus Dresden zu hören war. Schließlich kam die 
erlösende Mail: „Liebe Schüler in Zodel. Ihr habt gewonnen.“ Von den 
30 Schulen, die sich beworben hatten, hatten es sechs geschafft und be-
kamen dynamischen Besuch. Und so begrüßten wir am 21. November 
Benny Kirsten, den Dynamo-Erfolgstorwart der Jahre 2009 bis 2015, in 
unserer Schule. Viele Kinder und einige Lehrkräfte waren in Fanklei-
dung erschienen und bereiteten dem Sohn von Dynamo-Legende Ulf 
Kirsten einen frenetischen Empfang, textsicher mit Stadiongesängen. 
Kirsten staunte nicht schlecht über den nachgebauten K-Block mit 
Sitzbänken und vielen Fanutensilien, die einige Kollegen mitgebracht 

hatten. Ein extra großer Dank geht dafür an unseren Hausmeister Frank 
Lah – selber eingefleischter Dynamo-Fan, der das „Mini-Stadion“ mü-
hevoll aufgebaut hatte. Bevor nun Benny Kirsten einige Kapitel aus 
„Die drei Fragezeichen“ vorlas, durften die Kinder ihm alle möglichen 
Fragen stellen, Benny beantwortete sie alle. Zum Schluss gab es für die 
Kinder tolle Geschenke, die Dynamo mitgeschickt hatte, Stutzen, Auf-
kleber, Poster von Benny Kisten und natürlich durften sich alle Kinder 
ein Autogramm holen. „Das war der schönste Tag in meinem Leben“, 
lautete schließlich das Fazit eines Drittklässlers. 9_Zodel_Kirsten4.jpg
Unser herzlicher Dank gilt aber auch den weiteren Vorleserinnen und 
Vorlesern, die an diesem 21. November, am Vormittag bereits unsere 
Klassen besucht und aus spannenden Büchern vorgelesen hatten: Anita 
Reschwamm, Thomas Hiekel sowie Margret Bohlmann.

Grundschule Zodel

Vorstandswahl beim                                           
MSC Niederschlesien Deschka
Deschka, 18.11.2025 – Der MSC Niederschlesien Deschka hat einen 
neuen Vorstand gewählt und stellt damit die Weichen für eine erfolg-
reiche Zukunft des Vereins. Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
wurden mehrere Positionen neu besetzt.
Der Verein bedankt sich herzlich bei den langjährigen Vorstandsmit-
gliedern Oliver Neugebauer und Bernd Scholz für ihr großes Engage-
ment und die wertvolle Arbeit der vergangenen Jahre.

 Alter und neuer Vorstand (1. und 2. Vorstand) - v. l. n. r. Sven Rolle 
(neuer 1. Vors.), Oliver Neugebauer (alter 2. Vors.), Bernd Scholz (alter 
1. Vors.), Sebastian Gisa (neuer 2. Vors.)

Die Führung des Motocrossvereins übernehmen künftig Sven Rolle 
und Sebastian Gisa. Beide sind langjährige, erfahrene Mitglieder und 
kennen die Strukturen des Vereins bestens. 

Gemeinsam möchten sie den MSC Niederschlesien Deschka weiterent-
wickeln und die positive Entwicklung des Sports in der Region stärken.
Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden und die Vorstandsar-
beit zukunftsorientiert aufzustellen, wurden zusätzlich Rene Mannack 
und Franz Klose als Beisitzer in den Vorstand gewählt.
Die Förderung des Crossnachwuchses übernehmen künftig Daniel 
Driese und Paul Gisa als neue Jugendwarte. 
Das Amt des Schriftführers geht an Eric Scheibe, der künftig die orga-
nisatorische Dokumentation des Vereins verantwortet.

 Zusätzlich mit erweitertem Vorstand - v. l. n. r. Franz Klose (erwei-
terter Vorstand), Sven Rolle (neuer 1. Vors.), Oliver Neugebauer (alter 
2. Vors.), Bernd Scholz (alter 1. Vors.), Sebastian Gisa (neuer 2. Vors.), 
Eric Scheibe (Schriftführer), Paul Gisa (Jugendwart)

Der MSC Niederschlesien Deschka blickt mit diesem breit aufgestell-
ten Vorstand optimistisch in die Zukunft und freut sich auf eine weiter-
hin erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne des Motorsports.

Text und Fotos: Eric Scheibe

– Anzeigen –– Anzeigen –
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Martin Riedel ist Europameister!
Lokalmatador
Martin Riedel aus 
Neukirch, welcher 
hauptberuflich bei 
der Fahrschule 
Skamrahl in Niesky 
als Fahrlehrer 
arbeitet, wurde in 
der Endauswertung 
mit seiner Yamaha 
TZ 350 Zweitakt bei 
der Bergeuropa-
meisterschaft nun 
endgültig Europa-
meister.

Ebenfalls belegte er 
mit Armin Pfalz den 
3. Patz in der Sei-
tenwagenklasse.

Somit gingen 2 FIM 
Medaillen in die 
Oberlausitz!

http://www.spk-on.de/autokredit
https://www.sparkasse-oberlausitz-niederschlesien.de/de/home/privatkunden/girokonto/mitwachsendes-konto.html?n=true&stref=search&q=Jugendgirokonto&mdidianlass=&mdidiansprache=


16 Nr. 2 · 7. Februar 2026 · 31. JahrgangMitteilungen & Informationen der Gemeinde Schöpstal  |  Nr. 2 · 7. Februar 2026 · 31. Jahrgang 17

Gemeinde Schöpstal
 
Telefon: 03581 3827-0, Fax: 03581 382716 
E-Mail: info@gemeindeschoepstal.de 
Internet: www.gemeinde-schoepstal.de

Der Bürgermeister gratuliert
Helene Stephan aus Schöpstal OT Girbigsdorf
zu ihrem 90. Geburtstag am 8. Februar 2026  
recht herzlich und wünscht alles Gute,  
vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.

Durchführung Winterdienst
Um einen ungehinderten Winterdienst durchführen zu können, bitten 
wir unsere Bürger, alle Pkw`s auf privaten Grundstücken und den 
vorgesehenen Stellflächen zu parken. Das gilt besonders in den Wohn-
gebieten. Vielen Dank.

Ihre Gemeindeverwaltung

Die Schöpstaler Traktorenfreunde informieren:
Was:	   Schöpstaler Winterwies‘n 2026
Wann:	  21.02.2026
Wo:	   Gerichtskretscham Kunnersdorf/Schöpstal
Beginn:  19.00 Uhr
Karten sind ab sofort im Gerichtskretscham Kunnersdorf erhältlich, im 
Vorverkauf 8 €, an der Abendkasse 10 €, Vorreservierungen sind er-
beten unter: schoepstaler.traktorenfreunde@gmail.com oder Instagram 
schoepstaler_traktorenfreunde sowie unter 0171 8764916.

Neues aus der Kita Sonnenhügel
In den letzten Wochen drehte sich bei uns in der Kita 
alles um das spannende Thema „Tiere im Winter“. 
Gemeinsam mit den Kindern haben wir entdeckt, wie 
Tiere die kalte Jahreszeit überstehen und wie wir ih-
nen helfen können. 
Die Kinder lernten, dass manche Tiere – wie der Igel 
– Winterschlaf halten, während andere, zum Beispiel Eichhörnchen, 
Vorräte sammeln. Besonders intensiv haben wir uns mit den heimi-
schen Vögeln beschäftigt, denn sie bleiben auch im Winter bei uns und 
sind auf Nahrungssuche angewiesen.
Ein Höhepunkt im Januar war die Vogelhochzeit am 25. Januar. Die 
Kinder hörten Geschichten und Lieder rund um diesen schönen Brauch 
und erfuhren, warum es wichtig ist, die Vögel gerade jetzt zu unter-
stützen. Mit viel Freude wurde darüber gesprochen, welche Vögel wir 
draußen schon entdeckt haben.

Natürlich wollten die Kinder nicht nur lernen, sondern auch selbst aktiv 
werden. Gemeinsam haben wir Vogelfutter hergestellt. Dafür mischten 
wir Körner, Haferflocken und Sonnenblumenkerne mit geschmolzenem 
Fett und füllten die Masse in kleine Förmchen.
Mit großer Begeisterung wurden die fertigen Futterstücke anschließend 
im Garten und auf dem Außengelände verteilt und aufgehängt. Jeden 
Tag beobachten sie nun neugierig, welche Vögel unsere Futterstellen 
besuchen. 

Kein Amtsblatt im Briefkasten ...?  
Bitte telefonisch melden unter:  03588 2945172 

Kostenlose Mehrexemplare liegen an mehreren Verteilstellen 
in den Gemeinden aus – siehe Impressum auf Seite 5.

– Anzeigen –

– Anzeigen –

Ein besonderer Dank gilt den Kulturfreunden für ihre großzügige Spen-
de in Höhe von 250,00€. Diese Unterstützung hilft uns, solche Projek-
te für die Kinder möglich zu machen und ihre Lern- und Erlebniswelt 
weiter zu bereichern. 

Text und Fotos: Kita Sonnenhügel
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http://www.gemeinde-schoepstal.de
https://www.instagram.com/schoepstaler_traktorenfreunde/
https://www.vrb-niederschlesien.de/kampagnen/bsh/jahresstart.html
https://www.obi.de/markt/niesky
https://www.natursteinamfriedhof.de
https://steinmetz-reichel-goerlitz.de
https://www.hausmeisterdienste.net/markersdorf/hausmeister-hartmann-aUO13Y
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Du schöne Winterzeit…
Seit Weihnachten ist der Winter in vollem Gange. 
Dieser zeigt sich nicht nur durch seine Kälte, son-
dern auch mit einer ordentlichen Menge Schnee, 
welcher vor kurzer Zeit, wegen den anhaltenden 
niedrigen Temperaturen, den Kindern täglich viel 
Freude bereitete. Nicht nur das Fahren mit Porut-
schern und Schlitten machte viel Spaß. Auch das 
Toben im Schnee war schön. Außerdem konnten 
viele Beobachtungen gemacht werden. Interessant 
dabei war das Glitzern des Schnee´s in der Sonne, 
verschiedene Spuren im Schnee von Mensch, Tier 
und Fahrzeugen sowie die schönen Eisblumen, 
welche z. B. an Zweigen, Außengeländern und 
Autos zu sehen waren. Selbst das fließende Wasser 
des Schöps ist hin und wieder mit einer Eisdecke 
versehen.

Abschied von unserer Lesepatin
Einige Jahre besuchte die Lesepatin, Christine Ha-
ckenberg, unsere Kita und las tolle Geschichten 
vor. Viele verschiedene Bücher lernten die Kinder 
dadurch kennen und lieben. Nun ist diese Zeit vor-
bei und wir möchten uns ganz herzlich bei Frau 
Hackenberg bedanken. Wir wünschen ihr alles 
Gute sowie Gottes Segen.

Wir sagen „Auf Wiedersehen“, Pfarrer Lichter-
feld
Ein weiterer Abschied stand uns bevor. Pfarrer 
Lichterfeld ging in den wohlverdienten Ruhestand. 
Ein letztes Mal besuchte er unsere Kita in der 
Weihnachtszeit und erzählte den Kindern die Ge-
schichte von Maria, Josef und Jesus´ Geburt.
Auch Pfarrer Lichterfeld möchten wir herzlich 
„Danke“ sagen und ihm auf seinem weiteren Le-
bensweg alles Gute wünschen.

Text und Fotos: Kita Ebersbach

Mitmaler gesucht!
Im April finden in Niesky vom 17. bis 25. April 
2026  die Ersten Mal-Mal-tage statt. Bei diesem 
Mitmachmalfestival gibt es eine Woche lang ver-
schiedene Veranstal-
tungen und Kurse für 
jedes Alter rund um 
das Thema Malen, 
Zeichnen und natür-
lich Mitmachen.

Zum Schluss soll es 
am 25. April eine 
Jedermanns-Ausstel-
lung geben. Gesucht 
werden Künstler und 
Kreative, die sich und 
ihre Werke präsentie-
ren wollen.

Veranstaltet wird die 
Festwoche vom Logo 
Lausitz e.V. und den 
Nieskyer Freizeit-
künstlern.

André Schulze

Wichtige Rufnummern 
Polizei bzw. Notruf� 110 
Feuerwehr bzw. Rettungsdienst und Notarzt� 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu den sprechstundenfreien 
Zeiten unter der bundesweiten kostenfreien Telefonnummer  
116 117 für Patienten erreichbar.

Bereitschaftspraxis am Städtischen Klinikum Görlitz 
Girbigsdorfer Straße 1-3, 02828 Görlitz 

Allgemeinmedizinischer Behandlungsbereich Haus Z: 
Mittwoch und Freitag:� 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Wochenende, Feiertage und Brückentage� 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
� 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Kinderärztlicher Behandlungsbereich Haus C: 
Wochenende, Feiertage und Brückentage� 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Emmaus Niesky 
Plittstraße 24, 02906 Niesky 
Wochenende, Feiertage und Brückentage� 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Die Bereitschaftspraxen können während der Öffnungszeiten 
ohne Voranmeldung aufgesucht werden.

Für Sie ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig, wenn es sich 
um eine Erkrankung handelt, mit der Sie normalerweise einen nie-
dergelassenen Arzt in der Praxis aufsuchen würden (z.B. Grippe, 
Fieber oder Erbrechen), aber die Behandlung aus medizinischen 
Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann.

Anmeldung Krankentransport� 03571 19222 
Allgemeine Erreichbarkeit IRLS / Feuerwehr� 03571 19296 
Sperren von Bankkarten, Kreditkarten, Handys� 116 116

Die SachsenEnergie ist für Strom und Gas weiterhin Ihr  
Partner in Ostsachsen, und das rund um die Uhr sowie im  
Internet (www.sachsenenergie.de).

Service Telefon der SachsenEnergie� 0800 6686868 
Service Telefon der SachsenNetze �   0800 0320010 
Störungsrufnummer Erdgas� 0351 50178880 
Störungsrufnummer Strom 	� 0351 50178881

Störungen in den Bereichen Trinkwasser (TW) und Abwasser 
(AW) für Kodersdorf und Neißeaue

SWG Service GmbH, Demianiplatz 23, 02826 Görlitz 
http://www.stadtwerke-goerlitz.de 
Störungshotline: � rund um die Uhr - 03581 33555

– Anzeigen –

Anmeldungen mit Kontaktdaten, Bilderzahl und 
Größe bitte per Email an:
malmaltage@gmx.de

https://weitblickverlag.de
https://www.juweleria.de
https://www.as-motor.de/haendler/friedbert-lindner-motorgeraete/
https://www.bestattungen-niesky.de
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Nun endlich wieder können Brautpaare nach ihren Wünschen und Vorstel-
lungen diesen besonderen Tag - Ihren Hochzeitstag  - frei gestalten und mit 
allem Drum und Dran feiern. 
Welche Trends sind nun angesagt für dieses Jahr: hier wendet man sich am 
besten an einen Hochzeitsplaner oder kontaktet seine Favoriten in Sachen 
Brautkleid / Anzug, den Floristikexperten in der Region, einen versierten Fo-
tografen … und macht sich rechtzeitig Gedanken über den gesamten Ablauf 
der Feierlichkeiten.
Neu ist, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ noch stärker als bisher in die 
Hochzeitsplanung eingezogen wird. Statt der beliebten Einwegprodukte, die 
bekanntlich oft nach der Feier weggeworfen werden, entscheidet man sich 
zunehmend für nachhaltigere und umweltbewusstere Artikel bei der Deko 
oder  dem Blumenschmuck. Selbst eine bewusstere Auswahl der Speisen 
für das Hochzeitsessen ist zu verzeichnen. So hinterlässt jedes Brautpaar 
seinen individuellen ökologischen Fußabdruck.
Aus der Corona-Not der vergangenen Jahre ergab sich zwangsläufig der 
Trend zur Trauung im kleinen Kreis. Das Verkleinern der Gästeliste war 
einfach ein Muss. Die Besinnung aufs Wesentliche, also engste Familie und 
beste Freund*innen zeigte aber auch, dass das Brautpaar die eigene Feier 
oft mehr genießen konnte, als die Hektik eines großen Events mit unzäh-
ligen Gästen …!  Nach den extremen Beschränkungen der letzten Jahre 
könnte 2026 aber auch dazu führen, dass ein regelrechtes Hochzeitsfest in 
riesiger Runde gefeiert wird.

Eine Art der Vermählung wird immer beliebter: freie Trauun-
gen an einem Wunschort Eurer Wahl, ob Schloss, Sandstrand, 
Skihütte, Waldhochzeit, im eigenen Garten oder auf einer 
Blumenwiese …! Frei von allen Konventionen lasst Ihr Euch 
vermählen und Ihr bestimmt, wie es abläuft und was euch 
wichtig ist. Euer großer Tag wird zum schönsten Tag in eurem 
Leben. Es gibt immer mehr freie Trauredner, die Eure Liebe 
mit den richtigen Worten ausdrücken – Gänsehaut pur …! 
Hier können auch enge Freunde, Geschwister und Trauzeu-
gen noch intensiver mit einbezogen werden. Zu beachten 
wäre hier, dass der standesamtliche Verwaltungsakt vor dem 
Standesbeamten vollzogen ist, also vor der „freien Trauung“.
Nichts ist steter als die Veränderung – Hochzeitsmode macht 
hier keine Ausnahme! Was kommt 2026 auf die trendbe-
wussten Brautpaare zu?

http://www.naturpark-kanone.de
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045067698413#
https://www.facebook.com/p/Blüte-Stiel-100050300326035/
https://goldschmiede-model.de
https://sellwerk.de/firmenprofil/ralfs-rollende-suppenschuessel
http://www.design-b.de
http://www.as-photos.de
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Starke Frauen. Starke Vereine.
4. Preiswettbewerb für Vereine der LEADER-Region Östliche 
Oberlausitz gestartet

Am 22. Dezember 2025 ist der 4. Preiswettbewerb für Vereine der LEA-
DER-Region Östliche Oberlausitz gestartet. Unter dem Motto „Starke 
Frauen. Starke Vereine. Für mehr Teilhabe von Frauen und Mädchen in 
Vereinen“ stehen in diesem Jahr insgesamt 53.500 € zur Unterstützung 
der ehrenamtlichen Arbeit in unserer Region zur Verfügung. Frauen 
und Mädchen prägen das Vereinsleben auf vielfältige Weise – sicht-
bar in verantwortungsvollen Funktionen oder im Hintergrund, wo sie 
mit großem Einsatz zum Gelingen der Vereinsarbeit beitragen. Dieses 
Engagement soll im Rahmen des Wettbewerbs gewürdigt und in den 
Mittelpunkt gestellt werden.

Neben der Teilhabe von Frauen und Mädchen stehen die Nachwuchsar-
beit, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die ökolo-
gische Nachhaltigkeit im Fokus. Gefördert werden innovative Projekte 
mit einem deutlich erkennbaren Mehrwert für die Vereinsmitglieder, 
die Kommune und die gesamte Region.

Bis zum 27. Februar 2026 können eingetragene Vereine aus Bernstadt 
auf dem Eigen, Görlitz, Hähnichen, Hohendubrau, Horka, Kodersdorf, 
Königshain, Markersdorf, Mücka, Neißeaue, Niesky, Quitzdorf am 
See, Reichenbach/O.L., Rothenburg/O.L., Schönau-Berzdorf, Schöp-
stal, Vierkirchen und Waldhufen ihre kreativen Ideen beim Regional-
management der LEADER-Region Östliche Oberlausitz einreichen.

Die besten Projektideen werden mit attraktiven Preisgeldern zwischen 
1.000 EUR und 3.000 EUR belohnt. Zusätzlich wird ein Publikums-
liebling mit 500 EUR ausgezeichnet.
Mitmachen lohnt sich!

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.oestliche-oberlausitz.de. Es gelten die Wettbewerbsbedingungen.

Kontakt: LEADER-Regionalmanagement Östliche Oberlausitz  
Sandra Scheel | Sophie Werner | Tabea Petzelt  
Görlitzer Straße 25 | 02923 Kodersdorf OT Särichen  
E-Mail: regional@oestliche-oberlausitz.de | Tel.: 035825 643999

– Verlagssonderveröffentlichung –

Ein Brautkleid ist weit mehr als nur ein Kleidungsstück. Es steht für die 
Einzigartigkeit der Braut, macht die spezielle Atmosphäre des Hoch-
zeitstages für alle spürbar und symbolisiert den Beginn eines neuen 
Lebensabschnitts. Als Erinnerungsstück bleibt es oft lebenslanger 
Begleiter der Braut. Das richtige Kleid zu finden, ist somit einer der 
wichtigsten Meilensteine im Zuge der Hochzeitsorganisation. Nicht 
umsonst beschreiben viele Bräute den Moment, in dem sie ihr perfek-
tes Kleid finden, als magisch!

Wählen Sie einen Hochzeitsausstatter oder einen Brautmo-
denanbieter möglichst hier aus der Region und suchen als Braut 
und Bräutigam gemeinsam nach Ihrem Kleid und Ihrem Anzug 
…!
Was macht eine Hochzeit sonst noch aus? Feiern wir nur einen 
Tag oder gleich das ganze Wochenende? Welche Überraschun-
gen bieten wir unseren Gästen und die Gäste uns? Wo feiern 
wir in welchem Rahmen und wer sichert Speisen und Geträn-
ke? … Beginnt also rechtzeitig mit den Vorbereitungen, denn 
es ist so Einiges zu bedenken und Alles braucht seine Zeit. Wir 
hoffen, unsere kleinen Denkanstöße auf die Hochzeitssaison 
2026 haben euch Lust auf eure eigene Vermählung gemacht! 
Allen Brautpaaren, die in diesem oder dem nächsten Jahr JA 
zueinander sagen, wünschen wir für den neuen gemeinsamen 
Lebensweg alles Gute – Traut Euch!

       Die eigene „Hoch – Zeit“ feiern  
   – einer der schönsten  
            Tage im Leben
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https://www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-kommunikations-und-medienwissenschaft/institut/einrichtungen/zentrum-journalismus-und-demokratie/buerger-machen-journalismus
http://www.oestliche-oberlausitz.de
mailto:regional@oestliche-oberlausitz.de
https://www.juweleria.de
https://www.gasthof-am-markt.de
https://www.oestliche-oberlausitz.de/aufrufe/foerderung/wettbewerb/
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https://www.treppenbau-jatzke.de
https://www.turisede.com

